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8. bis 23. März 2022

Die DZ Bank AG und das Frankfurter 
 Fintech Traxpay haben eine Kooperation 
vereinbart. Ziel sei die Nutzung der von 
Traxpay entwickelten digitalen Plattform 

das genossenschaftliche Spitzeninstitut. 
So können Direktkunden der DZ Bank 
künftig ihre Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

-
ren. Die DZ Bank selbst wiederum kann 
als digitaler Finanzierungspartner und 
Garantiegeber oder als Vermittler digita-
ler Lösungen im Supply Chain Finance für 
ihre Unternehmenskunden partizipieren. 

Die Bank of England will bei der Umset-
zung von Basel III dem EU-Zeitplan fol-
gen. Wie die bei der Notenbank angesie-
delte Bankenaufsicht PRA (Prudential 
Regulation Authority) mitteilt, will sie 
„unter Berücksichtigung der öffentlich 
verkündeten Zeitpläne für die Umset-
zung in anderen wichtigen Rechtsräu-
men“ eine Konsultation zu einem Vor-
schlag starten, der vorsieht, dass die 
Änderungen erst zum 1. Januar 2025 in 
Kraft treten, wie in der EU. Hier war die 
Einführung für  Januar dieses Jahres ge-
plant, wurde jedoch wegen der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie zunächst 
auf 2023 und dann auf 2025 verschoben. 

Die IKB Deutsche Industriebank muss 
mehr Eigenmittel bilden. Das ist die Kon-
sequenz aus einer Sonderprüfung der 
 BaFin, die ergeben habe, dass das Institut 
gegen die Anforderungen an eine ord-
nungsgemäße Geschäftsorganisation in 
einigen Bereichen verstoßen habe, wie 
die Aufsichtsbehörde mitteilte. Die IKB 
bestätigte die Maßnahme, betonte, die 
BaFin habe eine andere Vorstellung für 
das Risikomanagement gehabt als die 
Bank selbst und wies darauf hin, dass die 
harte Kernkapitalquote Ende 2021 mit 
16,6 Prozent über den regulatorischen 
Mindestanforderungen gelegen habe. 

Die Credit Suisse AG kehrt in den deut-
schen Private-Banking-Markt zurück. Die 
schweizerische Großbank kündigte Ende 
März den Aufbau eines neuen Wealth- 

Management-Teams mit Präsenz in Deutsch-
land an. Bislang betreut das Institut hoch-
vermögende deutsche Kunden „offshore“ 
aus seinem Heimatmarkt heraus. Den 
 Angaben zufolge soll der Fokus wie ge-
habt auf Ultra-High-Net-Worth-Individu-
als,  Un ternehmerkunden sowie anspruchs-

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) lässt die gewährten 
aufsichtlichen Entlastungen per Ende Juni 
großteils auslaufen. Eine Prüfung habe 
ergeben, dass dazu kein Anlass mehr be-
stehe, da die Auswirkungen der Corona- 
Krise auf die beaufsichtigten Unterneh-
men und die Finanzstabilität nun zu 
bewältigen seien, teilte die BaFin mit. In 
Einzelfällen bleiben aber längere Lauf-
zeiten bestehen. Dies gilt etwa für Be-
stimmungen zu staatlichen Förderpro-
grammen, die über Ende Juni hinaus 
laufen, oder für die aufsichtlichen Anfor-
derungen zur Ausübung von Handelsge-

Der  hält Cum-Ex-Geschäf-
te mit Dividendentiteln auch steuerrecht-
lich für unzulässig. Das höchste deutsche 
Steuergericht wies in dem lange erwar-
teten Urteil die Revision eines US-Pensi-
onsfonds zurück, der sich als Teil eines 
 Händlernetzwerks an den umstrittenen 
Geschäften beteiligt hatte und sich vom 
Bundesamt für Steuern die fällige Kapital-
ertragsteuer rückerstatten lassen wollte. 
Ausländische Anleger sind von der Steuer 

aber, der Fonds sei bei den Transaktionen 
nie wirtschaftlicher Eigentümer der Akti-
en geworden – was die Voraussetzung für 
eine Steuererstattung wäre (Az. I R 22/20). 
Denn das Stimmrecht und das Recht auf 
eine Dividende lagen zum Stichtag wei-
terhin beim Verkäufer der Aktien. 

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) 
wird zum 1. April 2022 ordentliches Mit-
glied des Bundesverbandes Öffentlicher 
Banken Deutschlands, VÖB. Die Mitglie-
derversammlung des VÖB hat dem 
Beitritt der IB als neues Mitglied einstim-
mig zugestimmt. Die im Jahr 2004 als An-

stalt in der Anstalt (AidA) der Nord LB 
gegründete Förderbank ist aus dem Lan-
desförderinstitut (LFI) entstanden und 
zentrales Förderinstitut des Landes Sach-
sen-Anhalt. Bislang ist die IB eine teilrechts-
fähige Anstalt der Nord LB. Zum ersten 
März 2023 wird sie als Anstalt des öffent-
lichen Rechts (AöR) in alleiniger Träger-
schaft des Landes Sachsen-Anhalt selbst-
ständig und hat daher um Aufnahme als 
ordentliches Mitglied in den VÖB gebeten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) legt fest, dass eine 
Depotübertragung grundsätzlich nicht 
länger als drei Wochen dauern darf. Hin-
tergrund der Regelung sind zahlreiche 
Beschwerden von Verbrauchern über ver-
zögerte Depotüberträge. Vor allem 2020 
und 2021, aber auch in diesem Jahr, so 
die BaFin, haben sich viele Anleger darü-
ber beschwert, dass die Bearbeitung von 
Depotüberträgen bei Banken und Bro-
kern sehr lange dauerte.  

Das Bundeskartellamt erhebt keine Ein-
wände gegen die von der Deutschen Kre-
ditwirtschaft beabsichtigte Weiterentwick-
lung des Bezahlsystems Giropay. Im Jahr 
2020 hatte die Wettbewerbsbehörde be-
reits für die Zusammenlegung von Giro-
pay, Paydirekt und Kwitt unter der ein-
heitlichen Marke Giropay grünes Licht 
 gegeben. Nun wurden keine Einwände 
gegen die Stärkung der Rolle des Gemein-
schaftsunternehmens Paydirekt GmbH als 
zentrale Anbieterin des Bezahlsystems 
 Giropay erhoben.  

Die Sparkasse Bremen hat mit der „Sach-
wert Invest GmbH“ ein neues Unterneh-
men gegründet, das Beteiligungen an Fi-
nanzierungen von Immobilien anbietet. 
Es ist die erste Plattform für digitalisierte 
Vermögenswerte in Deutschland unter 
Beteiligung einer Sparkasse. Sachwert 

mit einer lokalen Bank oder Sparkasse. 
Anleger können sich anschließend online 
mit Investitionen ab 500 Euro an der Fi-
nanzierung des vermieteten und voll-
ständig verwalteten Gebäudes beteiligen. 
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